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Text 

Artikel 28. (1) Der Bundespräsident beruft den Nationalrat in jedem Jahr zu zwei ordentlichen 
Tagungen ein, und zwar zu einer Frühjahrstagung und zu einer Herbsttagung. Die Frühjahrstagung, deren 
Dauer mindestens zwei Monate beträgt, soll nicht länger als bis zum 15. Juni währen, die Herbsttagung, 
deren Dauer mindestens vier Monate beträgt, nicht vor dem 15. Oktober beginnen. 

(2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat auch zu außerordentlichen Tagungen einberufen. 
Wenn es die Bundesregierung oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder der 
Bundesrat verlangt, ist der Bundespräsident verpflichtet, den Nationalrat binnen zwei Wochen zu einer 
außerordentlichen Tagung einzuberufen. 

(3) Der Bundespräsident erklärt die Tagungen des Nationalrates auf Grund Beschlusses des 
Nationalrates für beendet. 

(4) Bei Eröffnung einer neuen Tagung des Nationalrates innerhalb der gleichen 
Gesetzgebungsperiode werden die Arbeiten nach dem Stand fortgesetzt, in dem sie sich bei der 
Beendigung der letzten Tagung befunden haben. Bei Beendigung einer Tagung können einzelne 
Ausschüsse vom Nationalrat beauftragt werden, ihre Arbeiten fortzusetzen. 

(5) Innerhalb einer Tagung beruft und schließt die einzelnen Sitzungen des Nationalrates sein 
Präsident. Dieser ist verpflichtet, innerhalb einer Tagung eine Sitzung spätestens binnen fünf Tagen 
einzuberufen, wenn dies wenigstens ein Viertel der Mitglieder des Nationalrates oder die 
Bundesregierung verlangt. 
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